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In den vergangenen Jahren veränderte sich der polizeiliche Umgang mit häuslicher Gewalt entscheidend: 
Zum einen wurde der ehemals gültige Einsatzbegriff der „Familienstreitigkeit“ durch den der „häuslichen 
Gewalt“ ersetzt. Auch wenn es sich „nur“ um Begrifflichkeiten handelt, so wird aus dieser Änderung eine 
neue Perspektive auf ein altes Problem erkenntlich: Gewalt wird als Gewalt benannt und verschwindet 
nicht mehr hinter dem verharmlosenden Begriff der Familienstreitigkeit.  
 
Zum zweiten wurde der Polizei durch die Einführung des Platzverweises ein Handlungsinstrumentarium 
für Fälle häuslicher Gewalt zur Verfügung gestellt. Zuvor war der Polizei vor Ort häufig nur die Begleitung 
der Frau und der Kinder an einen sicheren Ort möglich, weil die Voraussetzungen für täterorientierte 
Maßnahmen nicht vorlagen. Unzufriedenheit über die polizeiliche Praxis wurde bereits in den 80er Jahren 
von Seiten der Unterstützungseinrichtungen für gewaltbetroffene Frauen laut, später auch von Seiten der 
Polizei selbst. Seit ein paar Jahren nun ist es der Polizei möglich, in Fällen häuslicher Gewalt deutlich 
stärker täterorientiert vorzugehen. 
 
Dieser Vortrag widmet sich der Frage, wie gewaltbetroffene Frauen die polizeiliche Intervention nach 
diesem Richtungswechsel erleben. Ich beschränke mich dabei auf Frauen als Opfer, weil die Studie, die 
diesem Vortrag zugrunde liegt, ausschließlich weibliche Personen befragen konnte. Einige Aspekte 
hinsichtlich der Kinder können aus der subjektiven Perspektive ihrer Mütter berichtet werden. Ergänzt 
werden die Ausführungen durch Ergebnisse einer noch nicht veröffentlichten Befragung von 
Polizeibeamten hinsichtlich deren Wahrnehmung von häuslicher Gewalt. 
 
1. Das Forschungsprojekt „Platzverweis – Beratung u nd Hilfen“  
 
Das Sozialwissenschaftliche FrauenForschungsInstitut an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg 
führte im Auftrag des Sozialministeriums Baden-Württemberg das Forschungsprojekt „Wissenschaftliche 
Untersuchung zur Situation von Frauen und zum Beratungsangebot nach einem Platzverweis bei 
häuslicher Gewalt“ durch. Die Studie folgte der Forschungsfrage, welche psychosozialen Hilfen Frauen in 
Baden-Württemberg, zu deren Schutz ein Platzverweis ausgesprochen wurde, erreichen und sie in ihrer 
besonderen Lebenssituation unterstützen. Der Weg zur Beantwortung dieser Frage nach Nutzen und 
Erleben von Hilfen führt zu Erkenntnissen über die verschiedenen Gewaltbeziehungen, in denen die 
Frauen leben, über das Erleben der polizeilichen Intervention, die zu einem Platzverweis führte sowie 
über die Lebenssituation nach dem Platzverweis.  
 
Im Rahmen dieser Studie wurden mit 30 Frauen aus Baden-Württemberg qualitative Interviews 
durchgeführt. Diese Interviews eignen sich in besonderer Weise dafür, subjektive Erlebensweisen dem 
Verstehen zu erschließen. Qualitative Interviews liefern jedoch keine statistischen oder repräsentativen 
Aussagen. Ob eine geschilderte Situation tatsächlich so gewesen ist, bleibt offen. Entscheidend ist, wie 
sie erlebt wurde, denn dies stellt für die Erzählende ihre subjektive Wahrheit dar und bildet gleichzeitig 
den Ausgangspunkt für eine Reflektion der Intervention (vgl. Helfferich 2004). 
 
Bei der Zusammenstellung der Stichprobe der Befragten wurde auf weitmöglichste Heterogenität 
geachtet. Die befragten Frauen unterschieden sich hinsichtlich ihres Alters (zwischen 21 und 64 Jahren), 
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ihres Familienstandes (verheiratet, ledig, geschieden), ihrer sozialen Stellung (von ökonomisch schlecht 
bis sehr gut) als auch in Bezug auf ihre Bildungssituation (ohne Schulabschluss bis hin zu 
Studienabschlüssen). Rund ein Drittel der Frauen hatte einen Migrationshintergrund. Bis auf eine 
Ausnahme hatten alle Frauen ein Kind bzw. Kinder unterschiedlichen Alters. Manche dieser Kinder waren 
bereits erwachsen und lebten in eigenen Haushalten.  
 
Die Gewalterfahrungen, die die Frauen in ihren Partnerschaften machten, waren vielfältig. Die Spanne 
reichte von einmaligen Vorfällen bis hin zu langjährigen Misshandlungsbeziehungen. Unterschiedlich war 
dabei der Schweregrad der erlittenen Gewalt und damit auch das Ausmaß an Verletzungsfolgen. Frauen 
begegneten der erfahrenen Gewalt unterschiedlich, und ihre Bewältigungsversuche waren vielfältig. 
„Gewalt macht nicht gleich“ (Helfferich u.a. 2004, S. 39). Was die Befragten gemeinsam hatten, war das 
Erleben einer Gewaltsituation, die zu einem Polizeieinsatz führte. In der Regel folgte daraufhin ein 
polizeilicher Platzverweis. In Einzelfällen wurde der Mann sofort inhaftiert oder in Gewahrsam 
genommen, oder die Polizei vereinbarte mit dem Mann eine befristete räumliche Trennung auf freiwilliger 
Grundlage. Für die Mehrheit der Interviewten dieser Studie war es das erste Mal, dass sie sich aufgrund 
von Gewalt durch den Partner an die Polizei wandten. Nur einige wenige hatten bereits mehrmals 
anlässlich eines Gewaltvorfalls die Unterstützung der Polizei in Anspruch genommen (vgl.: Helfferich u.a. 
2004, S. 35ff). 
 
Zusätzlich werden einige vorläufige Untersuchungsergebnisse vorgestellt, die ich im Rahmen einer 
eigenen Untersuchung aufbauend auf der Platzverweisstudie aus Baden-Württemberg gewinnen konnte. 
Diese Studie untersucht das institutionelle Handeln von Polizeibehörden und Beratungsstellen für Opfer 
im Platzverweisverfahren sowie deren Perspektive auf häusliche Gewalt. Um die polizeiliche Perspektive 
zu erfassen, wurden sechs qualitative Interviews mit Polizeibeamt(inn)en aus dem Streifen- sowie dem 
Bezirksdienst und fünf mit Mitarbeiter(inn)en der Ortspolizeibehörden, den Ordnungsämtern, 
durchgeführt. 
 
2. Das Erleben der polizeilichen Intervention durch  gewaltbetroffene Frauen 
2.1 Besonderheiten des Gewaltvorfalls, der zum Ruf der Polizei führte 
 
Um die Perspektive gewaltbetroffener Frauen auf das polizeiliche Handeln angemessen verstehen zu 
können, ist es notwendig, einen Blick auf den Gewaltvorfall zu werfen. Die befragten Frauen riefen alle 
selbst die Polizei oder wiesen die Kinder an, dies für sie zu tun, weil es ihnen selbst nicht möglich war. Es 
stellt sich grundsätzlich die Frage, was eine Gewaltsituation auszeichnet, dass Frauen die Entscheidung 
treffen, die Polizei um Hilfe zu rufen.  
 
Eine gewaltbetroffene Frau beschrieb den Gewaltvorfall folgendermaßen: 
 

„... und als es dann an dem Tag eben zu der extremen Auseinandersetzung kam, wo er dann so 
wie blind vor Wut war – so kam mir das vor. Er hat eigentlich schon immer Rücksicht darauf 
genommen, dass die Lucy*, unsere Tochter, da – was heißt nicht mitkriegt. Sie war ja da noch ’n 
halbes Jahr, also sie hat ja da noch nicht so registriert, aber dass er irgendwie mich angegriffen 
hat (...) wenn sie um mich rum war, da hat er schon aufgepasst, dass das nicht passiert. Und an 
dem Tag war ihm das egal. Also er hat zuerst im Schlafzimmer schon durchgedreht, er hat ein 
Loch in die Decke geschlagen vor lauter Zorn und hat mich dann auch aufs Bett geschmissen 
und ich war dann so, ich muss sagen, er ist größer wie ich. Er ist über zwei Meter, und er geht 
was weiß ich wie viel Jahre schon ins Fitnessstudio. Er hat ne Riesenkraft. Das ging dann 
irgendwie vom Schlafzimmer her ins Wohnzimmer, und ich wollte mich ins Bad einschließen, weil 
alle anderen Türen konnte man nicht abschließen also nur die Badtür, und unsere Tochter war im 
Wohnzimmer, und ich wollt sie holen. Er wollte mich davon abhalten, er wollte mich nicht 
durchlassen und ich (...) wollt ihn wegdrücken, und dann hat er mich in die, wir hatten da so ne 
Glasvitrine, da hat er mich dann reingeschuggt, mit der Lucy* auf dem Arm. Wir sind dann auf 
den Boden gefallen und die Lucy* (...) hat dann aus der Nase geblutet. (...) Und dann war für 
mich absolut Panik angesagt. Ich hab mich dann eingeschlossen im Bad und er hat die Türe 
eingetreten. (...) und übers Handy hab ich dann die Zentrale angerufen und hab dann gesagt – 
ich konnt da gar nicht – ich hatte einfach nur Panik. Das Schlimme war: ich war noch im 
Schlafanzug, und ich hab dann einfach zu der Polizei gesagt: „Sie müssen sofort jemanden 
vorbeischicken, ich glaub der schlägt uns tot.“ (Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 

 
In diesem Zitat werden einige zentrale Aspekte angesprochen, welche bedeutsam sind, dass Frauen 
Hilfe bei der Polizei suchen: 
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·  Frauen erlebten eine gravierende Gefährdung 
Die Gewaltsituation, die zum Ruf der Polizei führte, wurde von den Frauen als eine „Extremsituation“ 
geschildert. Sie berichteten von gravierenden Gewaltvorfällen oder von Bedrohungssituationen, welche 
schwere Gewalt ankündigten. Das Erleben einer Not wurde auch dadurch ausgedrückt, dass ihnen 
andere Hilfen, beispielsweise eigene Bewältigungsstrategien oder Hilfe durch andere Familienmitglieder, 
in dieser Situation nicht möglich waren. Die Frauen fühlten sich schutzlos und außerstande, die Situation 
in irgendeiner Art beeinflussen zu können.  
 

·  Die Gefahr ging von der Unberechenbarkeit des Mannes aus 
Die Gefahr beruhte auf dem Gefühl des Ausgeliefertseins an einen Mann, der als unberechenbar und als 
körperlich eindeutig überlegen erlebt wird. Der Mann wurde als „ausgerastet“, „durchgedreht“, als „blind 
vor Wut“ beschrieben. Die Unberechenbarkeit beruhte auf einer ihnen bisher unbekannten Steigerung 
des Zorns des Mannes, seiner Bedrohung und Gewalttätigkeit. Beispielsweise wendete der Mann 
erstmals massivere Gewalt gegen die Frau an, oder er wurde in Anwesenheit der Kinder gewalttätig, 
Kinder wurden erstmals selbst verletzt oder der Mann äußerte Morddrohungen oder schlug blindlings 
Wohnungsgegenstände zu Bruch. Unberechenbarkeit wurde insbesondere dann beschrieben, wenn der 
Mann alkoholisiert war oder unter Drogen stand. Die Frauen beschrieben die Unmöglichkeit, ihn mit 
Worten zu erreichen und zur Vernunft zu bringen.  
 

·  Die Frauen erlebten Angst und Panik 
Viele der Frauen erlebten aufgrund der gravierenden Gefährdung, Angst, Panik und das Gefühl des 
Ausgeliefertseins. Sie beschrieben dass sie „zitterten“, „heulten“ oder „wie unter Schock“ standen. Angst 
und Panik wurden zum Teil als lähmend dargestellt, es wurde jedoch auch beschrieben, dass in einem 
Moment eine „Überlebenskraft“ oder auch „Wut“ in ihnen aufstieg, welche es ihnen möglich machte, die 
Polizei zu rufen. 
 

·  Die Situation war chaotisch 
Zum Eindruck des Chaos’ der Situation trug neben der Gewalt und Zerstörungswut des Mannes, der 
eigenen Panik und Anspannung der Frau insbesondere die Anwesenheit von Kindern bei. Diese weinten, 
hatten Angst um die Mutter, waren teilweise selbst verletzt, schrien und ließen sich nicht beruhigen. 
Wohnungsmobiliar war häufig zertrümmert, Türen eingetreten, Telefonanschlüsse aus der Wand gerissen 
– die Wohnung wirkte der Beschreibung der Frauen nach häufig wie ein Schlachtfeld. Außerdem waren 
manche Frauen und Kinder zum Zeitpunkt der Gewalteskalation im Schlafanzug, was besonders 
beschämend und verunsichernd für sie war.  
 

·  Alles muss ganz schnell gehen 
Gemeinsam ist den Erzählungen, dass die akute Gefahr und die große Angst der Frauen schnelles 
Handeln erforderlich machte. Der Entschluss, die Polizei zu rufen, wurde schnell getroffen, schnell 
umgesetzt und sollte dem Wunsch der Frau entsprechend ganz schnell eintreffen.  
(Vgl.: Helfferich u.a. 2004, S. 55f.) 
 
Der Ruf der Polizei erfolgte den Beschreibungen der befragten Frauen entsprechend vor dem 
Hintergrund des Überlebens der aktuellen Gewalt- und Bedrohungssituation. Die Entscheidung erfolgte in 
der Regel spontan und ohne eine große Vorahnung über deren Konsequenzen (vgl.: Helfferich u.a. 2004, 
S. 58).  
 
Manche Frauen berichteten aber auch davon, sich im Vorfeld fest vorgenommen zu haben, die Polizei 
einzuschalten, sollte es zu einer weiteren Gewalteskalation kommen. Dieser Vorsatz gründete auf 
vorangegangene meist folgenschwere Gewaltvorfälle, bei denen sie sich gegen die Hilfe der Polizei 
entschied. Eine Frau, deren Sohn ebenfalls Opfer der Gewalt des Vaters wurde, beschrieb sehr 
eindrücklich ihre Ambivalenz gegenüber der Polizei und ihre Schuldgefühle, das Kind nicht schon eher 
durch einen Ruf der Polizei stärker geschützt zu haben: 
 

„... eigentlich hab ich es mir schon im Mai überlegt gehabt – da ist er nämlich auf unseren großen 
Sohn los, und der hat ihn echt grob misshandelt – und da hab ich so mit mir gekämpft:, soll ich 
jetzt zur Polizei gehen, soll ich ihn anzeigen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich 
hab es nicht gemacht und hab mir gedacht, jetzt hast du das Kind verkauft – und dann hab ich 
mir fest vorgenommen beim nächsten Mal – dann ist Schluss, das lässt du nicht mehr zu.“ 
(Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 
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Frauen, welche bereits eine längere Zeit in der Gewaltbeziehung lebten, beschrieben in den Interviews 
ausführlich, welche vielfältigen Versuche sie selbst im Vorfeld des Polizeirufs unternommen hatten, um 
den Mann zu einem gewaltfreien Verhalten anzuhalten oder – sofern sie zur Trennung entschlossen 
waren – ihn zum Verlassen der Wohnung zu bewegen. Sie berichteten, wie all ihre Bemühungen 
gescheitert waren. Nach einer Zuspitzung der Gewalt hofften sie darauf, die Polizei könne mit all ihrer 
Macht und Autorität ihre Wünsche durchsetzen (vgl.: Helfferich u.a. 2004, S. 100). Diese Erzählstruktur 
lässt erkennen, dass viele Frauen meinen, sie müssten sich für das Einschalten der Polizei rechtfertigen. 
Es reicht nicht aus, von Gewalt betroffen zu sein, um die Polizei rufen zu dürfen, sondern es muss 
dargelegt werden, dass viele eigene Anstrengungen unternommen wurden, um die Situation zu 
verändern. Es scheint, dass erst wenn alle persönlichen Bewältigungsversuche probiert und gescheitert 
sind, das Einschalten der Polizei legitim erscheint.  
 
2.2 Der Polizeieinsatz als einschüchterndes Erlebni s 
 
Für einige dieser Frauen war das Erleben des Eintreffens der Polizei ein beeindruckendes, in manchen 
Fällen auch ein einschüchterndes Erlebnis, insbesondere dann, wenn die Polizei mit mehreren 
Polizeistreifen anrückte:  
 

„...ich weiß nicht, wie viele Polizisten das waren. Vielleicht vier oder sechs, ich weiß es nicht, es 
waren so viele – mit Schlagstöcken und Handschuhen sind sie reingekommen, und das war für 
mich schon so...“. (Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 

 
Ein hohes Aufgebot an Polizeikräften sowie ein rigoroses Einschreiten der Polizei vermittelte den Frauen 
einerseits, dass der Hilferuf ernst genommen und von einer hohen Gefährdung ausgegangen wurde. 
Andererseits erschraken sie, denn plötzlich beherrschte eine andere Macht die Situation.  
 
Manche dieser Frauen berichteten, dass ihre Männer von den Polizeibeamt(inn)en „robust angefasst“, 
teilweise mit Handschellen abgeführt wurden. Das Miterleben eines resoluten Umgangs der Polizei mit 
dem Partner wurde teilweise als schmerzvoll beschrieben, und für manche Frau drehte sich hier die 
Frage des Betroffenseins um. Nicht mehr sie ist die Gedemütigte und Verletzte, sondern der Mann: 
 

„...wenn man das dann sieht, wenn der MENSCH, dein Mann, den du geheiratet hast, der steht 
da vorne und wird mit HANDschellen abgeführt, das ist SO, das ist schlimm, das ist echt 
schlimm. Weil dann denkst du wieder was hast du jetzt gemacht, was hast du getan, man denkt 
selber gar nicht an SICH, das ist ja das, das find ich das Schlimme. Man denkt eher, was tu ich 
dem jetzt an, jetzt wird er da abgeführt mit Handschellen, hat das jetzt sein müssen, hätte ich das 
lieber gelassen...“ (Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 

 
Das Zitat verdeutlicht, dass manche Frauen die Verantwortung für dieses starke polizeiliche Einschreiten 
übernehmen, weil sie es waren – so ihre Erklärung – welche den Einsatz durch ihren Notruf ausgelöst 
haben.  
 
2.3 Erwartungen gegenüber der Polizei 
 
Die befragten Frauen riefen in einer Situation extremer Not die Polizei. Sie wissen und vertrauen darauf, 
dass die Polizei die Gefahrensituation sofort und wirkungsvoll auflösen wird. Eine der befragten Frauen 
beschrieb wie bereits das Hören des Martinshorn ein Gefühl der Erlösung in ihr hervorrief: 
 

„..wo ich die (Sirenen) dann gehört hab, das war für mich dann so wie: jetzt ist’s vorbei, jetzt ist 
endlich jemand da, der mir hilft...“ 

 
Das Bild der „Polizei“ war für die befragten gewaltbetroffenen Frauen in einer Extremsituation häuslicher 
Gewalt eng mit der Vorstellung von Hilfe verbunden. Es bestand mehrheitlich die Erwartung, dass die 
Polizei das an ihr begangene Unrecht erkennt und ihr aus der Gefahrensituation hilft. Die Erzählungen 
der Frauen verdeutlichen, dass von der Polizei erwartet wird, sie würde zum einen die Gewalt sofort 
wirkungsvoll beenden, und zum zweiten die Polizei würde in ihrem Sinne handeln und den Mann zum 
Verzicht auf Gewalt oder zum Verlassen der Wohnung bewegen. Es besteht die Vorstellung, die Polizei 
als staatliche Autorität könne das erreichen, was ihr nicht möglich ist. Eine einzelne Frau sprach sich hier 
beispielsweise dafür aus, dass die Polizei legitimiert sein sollte, den Mann so zu schlagen, wie er 
zugeschlagen hat, damit er erkennt, was er tut und sich ändert (vgl.: Helfferich in Kury 2005, S. 324). Nur 
wenige kannten die Möglichkeit der Intervention Platzverweis im Vorfeld, und nur einzelne dieser Frauen 
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formulierten gegenüber den Einsatzbeamt(inn)en auch den Wunsch, sie mögen einen Platzverweis 
gegen den Mann aussprechen. 
 
2.4 Die Bewertung des Polizeieinsatzes durch gewalt betroffene Frauen 
 
Im Folgenden werden einzelne Aspekte der polizeilichen Intervention aufgegriffen, welche die befragten 
Frauen in besonderer Weise hervorhoben: 
 
Der Polizeieinsatz sowie das konkrete Verhalten der einzelnen Polizeibeamt(inn)en wurde von den 
Frauen sehr genau beobachtet und bewertet. Von großer Bedeutung für die Betroffenen ist die Haltung, 
mit der die Polizeibeamt(inn)en auf die vorgefundene Situation reagieren. Insbesondere Frauen mit 
mehrjähriger Gewalterfahrung suchen im Verhalten der Polizei eine Bestätigung, die ihnen Gewissheit 
geben kann, mit dem Einschalten der Polizei richtig gehandelt zu haben. Sie fragten sich, ob die 
Gewaltsituation „...wirklich so schlimm gewesen...“ ist, um die Polizei einschalten zu dürfen.  
 
Der Ablauf eines Polizeieinsatzes wird von der Mehrheit der Interviewten sehr positiv erlebt. Eine 
beschreibt ihn folgendermaßen:  
 

„Die waren sehr, sehr freundlich, also eins war ne Beamtin, die sich aber relativ im Hintergrund 
gehalten hat, und der Beamte war mir gegenüber wirklich fast liebevoll, total nett. Nachher hat er 
gesagt:: Jetzt Schritt Nummer 1 ist, dass sie ihn jetzt einfach hier wegbringen und er in die 
Ausnüchterungszelle kommt eben für eine Nacht, und dann würde er mir einfach alles weitere 
erklären, was ich für Möglichkeiten hab. Und so haben wir das dann auch gemacht: Die haben 
meinen Mann versorgt, und dann sind sie wiedergekommen. Wir haben uns hingesetzt, und dann 
hat er mir die Möglichkeiten gesagt, die ich hab, und was das für Konsequenzen hat. Also es war 
ganz genau und so, dass ich es auch trotz Ausnahmesituationen verstanden hab. Und dann hab 
ich gesagt, Ja, das möchte ich machen. Und die Beamtin hat sich mit unserem Sohn unterhalten 
im Nebenzimmer. Also die hat ganz lieb mit ihm geredet und hat ihn echt toll beruhigt, also das 
fand ich klasse.“ (Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 

 
Es lassen sich verschiedene Aspekte des polizeilichen Handelns in den Interviews finden, die von den 
Befragten positiv herausgestellt werden:  
 

·  Die Schnelligkeit, mit der die Polizei zum Einsatzort kommt. 
 
·  Die konsequente räumliche Trennung der Partner vor Ort, so dass es zu keinem Blickkontakt oder 

Wortwechsel mit dem Partner mehr kommt. Dieser Aspekt wird hauptsächlich von Frauen benannt, die 
eine gravierende, mehrjährige Gewaltsituation hinter sich haben. Die Abschirmung unterbricht den 
Einfluss des Mannes auf die Frau, stellt einen Schutz vor verbalen Bedrohungen und Demütigungen 
durch den Mann dar und hilft ihr, sich zu beruhigen. 

 
·  Ein freundliches, verständnisvolles Verhalten der Polizeibeamt(inn)en: Dieser Aspekt betrifft 

insbesondere den Bereich der Scham der Frauen. Sie schämten sich dafür, geschlagen worden zu sein, 
sie schämten sich, weil die Misshandlungen häufig Komponenten sexueller Gewalt beinhalten oder über 
das Chaos der Situation. Außerdem tritt für viele Frauen eine Wendung ein: Während sie vorher bemüht 
waren, die Gewalt und die Demütigungen vor der Öffentlichkeit zu verbergen, wird sie nun der Polizei, 
und damit Fremden, in ihrem ganzen Ausmaß offensichtlich. Ein behutsamer Umgang der Polizei mit 
diesen beschämenden Aspekten konnte ihre Scham mildern. 
 

·  Eine deutliche Ächtung von häuslicher Gewalt: Das Benennen und die Ablehnung der Gewalt sowie 
der Platzverweis als Konsequenz bestätigten manchen Frauen, dass das gewalttätige Handeln des 
Mannes Unrecht ist – trotz aller Selbstvorwürfe und Beschuldigungen des Mannes. Diese Bestätigung 
förderte die Rückkehr ihres Selbstvertrauens und Muts. 
 

·  Die Berücksichtigung psychischer Belastungszustände und das Leisten „Erster Hilfe“: In diesen 
Bereich fallen Maßnahmen einer ersten Stabilisierung der Frauen: die Herstellung von Ruhe, der Frau 
Zeit lassen, sie beruhigen, sie ermuntern, eine ihr vertraute Person zu Hilfe zu rufen, einen Notarzt holen 
u.Ä.  
 

·  Das Ernstnehmen von Ängsten der Betroffenen sowie die Vermittlung von Sicherheit: Die Ängste der 
Frauen beziehen sich auf weitere gewalttätige Übergriffe des Partners und dass dieser den Platzverweis 



 6 

nicht einhalten könnte und sich rächen würde. Beruhigend in diesem Zusammenhang waren klare 
Informationen über den Ablauf des Platzverweisverfahrens sowie Zusicherungen über polizeiliche 
Unterstützung. 
 

„... er hat dann gesagt, der Polizist, das fand ich wirklich sehr lieb, er hat eigentlich nur angerufen 
bei mir, um zu sagen, er (der Mann) ist noch da, ich brauch keine Angst haben. Er ist noch nicht 
frei, also er läuft nicht rum oder kommt hierher, aber bis in den nächsten zwei, drei Stunden 
werden sie gemeinsam in die Wohnung kommen. Das fand ich dann schon beruhigend, einfach 
zu wissen, weil es war in mir so eine Unruhe...“ (Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 
(Vgl.: Lehmann 2004.) 

 
Folgende kritische Aspekte des Polizeieinsatzes wurden von den Frauen benannt: 
 

·  Einige Frauen hatten das Gefühl, für die Polizei „schon wieder so eine leidige Geschichte“ zu sein. 
Sie spürten deutlich den Unmut der Polizisten über häusliche Gewalt-Einsätze, dies zum einen 
atmosphärisch, zum anderen durch bestimmte abfällige Kommentare. 

 
·  Nicht jede Frau fühlte sich über den Ablauf des Platzverweises ausreichend informiert.  
 
·  Fehlende Berücksichtigung von Bedrohungen und psychischer Gewalt: Frauen, die nach einer 

Androhung von Gewalt oder bei geringeren, wenig sichtbaren Verletzungen die Polizei riefen, äußerten 
den Eindruck, dass die Polizei ihre Befürchtungen für übertrieben hält und psychische Gewaltaspekte 
nicht genug berücksichtigt werden. 

 
·  Die Zuweisung einer Mitschuld: Einige der Frauen machten die Erfahrung, dass die Polizei ihnen eine 

Mitschuld an der Gewalttätigkeit des Mannes zuspricht, die ihres Empfindens nicht berechtigt war. In 
einem Fall interpretierte eine Befragte der Verzicht der Beamten auf polizeiliche Maßnahmen 
dahingehend, dass sie selbst in angetrunkenem Zustand auch zu körperlicher Gewalt gegriffen hat. 
 

·  Fehlende weibliche Ansprechpartnerinnen bei der Polizei: Die meisten Frauen wünschten sich beim 
Polizeieinsatz sowie bei Vernehmungen im Rahmen der Strafverfolgung eine Frau als 
Gesprächspartnerin. Dies liegt zum einen daran, dass die Scham vor männlichen Polizeibeamten größer 
ist, zum anderen durch die Vorannahme der Frauen, dass Polizistinnen einfühlsamer und 
verständnisvoller mit den Gewalterfahrungen umgehen können, mehr Halt geben und kommunikativer 
sind. 

 
„...wie gesagt, es war keine Frau da, es hat ein Mann die Anzeige aufgenommen. Es war für mich 
schon eine bisschen komische Situation, weil (...) der hats vielleicht gar nicht so gemeint, aber es 
kamen viele – wie soll ich sagen – so Spitzen von ihm. Ich habs so empfunden, so Spitzen, so 
Männerspitzen herüber (...) das hat mir weh getan.“ (Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 

 
·  Platzverweise, die nicht in voller Konsequenz vollzogen werden: In diesen Fällen konnten sich die 

Betroffenen eines Schutzes nicht sicher sein und blieben in einer abhängigen Position vom Partner. In 
einem Fall wurde beispielsweise darauf verzichtet, dem Mann neben dem Wohnungsschlüssel auch den 
Haustürschlüssel abzunehmen. Dieser Mann verbrachte die meiste Zeit des Platzverweises in der 
Tiefgarage des Wohnhauses. 

 
·  Fehlende Vermittlung in psychosoziale Hilfen: Einige Frauen berichteten, dass sie keine 

Informationen über psychosoziale Hilfen für sich, den Mann und die Kinder von der Polizei bekommen 
habe. Hier wurde die Problematik einer fehlenden Verzahnung von Polizeieinsatz und Beratungsangebot 
deutlich. 
 

„...da hätte ich mir halt wirklich schon ein bisschen mehr davon erwartet – ich, ich wollte diesen 
Mann ja nicht aus meinem Leben haben, ich wollte ihn ja auch nicht unbedingt aus meiner 
Wohnung haben, ich wollte ihn eigentlich nur zur Vernunft bringen (...) Das hat mir halt ein 
bisschen gefehlt, er war einfach weg und ich wurde einfach daheim hocken gelassen, und das 
war es – mehr hatte ich nicht davon.“ (Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 

 
·  Ein rücksichtsloses Verhalten einzelner Polizeibeamt(inn)en: Besonders ausgeprägt war diese Kritik 

in der Beschreibung einer Frau: Sie wurde am Tag nach Ausspruch des Platzverweises insgesamt drei 
Mal auf das Polizeirevier gebeten. Die Anlässe dafür wären nach Ansicht der Frau auch bei einem 
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einzigen Termin zu klären gewesen. Der erste Anruf von der Polizeiwache erfolgte morgens um sechs 
(vgl.: Lehmann 2004). 
 
2.5 Schutz versus Misstrauen: Zwei unterschiedliche  Typen des Erlebens des Polizeieinsatzes 
 
Sprechen die Frauen über die Polizeieinsätze, die zu einem Platzverweis führten, so kommen 
insbesondere zwei unterschiedliche Beschreibungen der Einsatzsituation zum Tragen: Eine polizeiliche 
Intervention, welche sich durch intensiven Schutz auszeichnet, sowie jene polizeiliche Intervention, 
welche durch Misstrauen geprägt ist. Im Folgenden werden beide Konstellationen vorgestellt: 
 

·  Die polizeiliche Intervention des konsequenten Schutzes 
Die Entscheidung der Beamt/(inn)en, polizeiliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gegen den Täter zu 
treffen, fiel den Beschreibungen dieser Frauen entsprechend sehr schnell. Manche Frauen berichteten 
von ihrem Eindruck eines ausgeprägten Bemühens der Polizei, sie und die Kinder „beschützen“ zu 
wollen. Sie schlossen dies aus einer intensiven Suche der Polizei nach Beweismitteln, welche einen 
Platzverweis oder in einem Fall sogar eine sofortige Inhaftierung des Mannes begründen würden. 
Außerdem berichteten sie von Ermutigungen der Polizeibeamt(inn)en, sie jederzeit anrufen zu dürfen, 
wenn sie das Gefühl hätten, der Mann wäre in der Nähe des Hauses, und sie sicherten den Frauen zu, in 
den Folgetagen mehrfach eine Streife an der Wohnung vorbeifahren zu lassen.  
 
Auch wurde auf Wünsche der Frauen meist eingegangen. Einige wollten beispielsweise lieber die Sachen 
des Mannes, welche er während des Platzverweises benötigt, selbst auf die Polizeidienststelle bringen 
anstatt dass ein erneutes Mal die Polizei vor der Wohnung vorfährt.  
 

„... Also ich muss ehrlich sagen, die Polizeibeamten, die ich hier im Haus hatte, alle beide, die 
waren wirklich sehr in Ordnung, die waren sehr in Ordnung, und die sind auch sehr einfühlsam, 
und die haben auch, weil ich mich geschämt habe mit den Sachen – (...) Er ist wirklich auf mich 
eingegangen (...) Ich fand die Polizei hat wirklich ihr Bestes gegeben, also jedenfalls was 
machbar war, um mich zu schützen – also die haben mich abgeschirmt, da standen Wachposten 
da, wenn er wirklich mal versuchen sollte (...) Also ich will mal sagen, die Unterstützung hat ich 
schon, also so wie mans eigentlich in dem Maße machen konnte, waren sie wirklich 
einfühlsam...“ (Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 

 
·  Die misstrauische polizeiliche Intervention 

Vorneweg: Argwohn ist nach Raffael Behr eine „Grunderfordernis im Polizeidienst“ (Behr 2000, S. 212). 
Argwohn, ein chronisches Misstrauen, entsteht aus einem sich bestätigenden Praxiswissen, ist jedoch ein 
widersprüchliches Potential. Einerseits schützt er die Polizisten vor Naivität und damit vor unangenehmen 
Erfahrungen. Andererseits verhindert Argwohn die Wahrnehmung von Unverdächtigen und einen 
positiven Blick auf Situationen (vgl.: a.a.O. S. 212).  
 
Die Wahrnehmung dieses Misstrauens steht bei einer zweiten Gruppe an Beschreibungen über die 
polizeiliche Intervention im Vordergrund. Das polizeiliche Misstrauen wird dabei auf die eigene Person 
gerichtet erlebt. Die Frauen berichteten von ihrem Gefühl, sich gegenüber der Polizei für ihren Hilferuf 
rechtfertigen zu müssen bis hin dazu, selbst als Schuldige behandelt zu werden. Eine Befragte empört 
sich darüber, ...  
 

„... dass man behandelt wird wie ein Verbrecher, ich meine die haben mir das erklärt, sie haben 
gesagt:, für sie gibt es erst mal keinen Schuldigen, sie müssen erst mal nach allen Seiten 
praktisch abfragen, wer jetzt da Recht hat oder wer nicht, und wem sie da glauben oder nicht. 
Okay, das kann ich ja noch einsehen, ja vielleicht gibt es solche Fälle, wo Frauen das so machen 
oder ihren Männern was weiß ich was anhängen wollen. Aber dass man so behandelt wird, ja 
also furchtbar. Also ich fand furchtbare Behandlung, wirklich (...) Ich meine, vielleicht bin ich nicht 
der Typ, ja, ich trete nicht so auf, oder ich saß jetzt nicht da und hab geheult (...) Wenn ich so 
mich verhalten hätte, vielleicht hätten sie sich dann mir gegenüber auch anders verhalten, aber 
ich war einfach nur stinksauer. Und dann – dann kam ich halt als Starke rüber, und mein Mann 
stand auf dem Balkon und hat geheult. Und dann kam er als Schwacher rüber, und deshalb gibt 
das immer ein falsches Bild ab...“ (Gewaltbetroffene Frau, Helfferich u.a. 2004.) 

 
Eine misstrauische polizeiliche Intervention bedeutet nicht, dass die handelnden Polizist(inn)en von 
täterorientierten Maßnahmen wie dem Platzverweis regelmäßig absahen. Hier mehren sich jedoch die 
Berichte über „halbherzige“ Platzverweise oder über den Verweis an die Frauen, wegen des Vorfalls am 
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Folgetag bei der Ortspolizeibehörde vorzusprechen, um einen Platzverweis zu erwirken. Außerdem 
fehlten hier Ermutigungen von Seiten der Polizei, weitere Hilferufe an sie zu tätigen. 
 
Aus den Aussagen der Frauen lassen sich drei Aspekte herausarbeiten, welche ihres Erachtens 
entscheidend sind, ob ein Polizeieinsatz eher durch Misstrauen oder eher durch konsequenten Schutz 
geprägt wird: 
 

·  Der Schweregrad an häuslicher Gewalt gegen die Frau: Insbesondere die Frauen, welche von einer 
gravierenden Gewalteskalation berichteten, die sich durch Verletzungen und Zerstörungen innerhalb der 
Wohnung auszeichneten, berichteten von einer polizeilichen Intervention des konsequenten Schutzes. 
Jene Frauen dagegen, welche eher Bedrohungssituationen erlebten und bei denen die Gewalt keine oder 
kaum sichtbare Spuren hinterließ, stießen häufiger auf eine misstrauische Haltung der Einsatzbeamten. 

 
·  Das Auftreten des Opfers: Je stärker eine Frau in der Einsatzsituation dem klassischen Opferbild von 

Hilflosigkeit und Angst entsprach, desto eher erlebte sie die Polizeibeamt(inn)en als schützend und 
fürsorglich. Zeigte sie sich hingegen wütend und handlungsmächtig, richtete sie eventuell noch 
Forderungen an die Polizei, wurde ihr eher mit Skepsis begegnet. Diese Frauen berichteten oft von ihrem 
Gefühl, die Polizei gehe davon aus, dass sie den Notruf weniger tätigte, weil sie in einer 
Gefährdungssituation stehe, sondern eher, weil sie den Mann aus der Wohnung haben wolle. 
 

·  Das Auftreten des Täters: Zeigte sich der Mann gegenüber den Polizeibeamt(inn)en als aggressiv, 
äußerte er in ihrer Anwesenheit weitere Bedrohungen oder wurde er direkt gewalttätig angetroffen, 
berichteten die Frauen von einem raschen und konsequenten Eingreifen der Polizei. Anders erschien 
ihnen die polizeiliche Haltung dann, wenn der Mann wie im letzten Zitat beschrieben weinte, sich 
schwach und verzweifelt zeigte, einen vernünftigen Eindruck hinterließ, den Gewaltvorwurf zurückwies 
und parallel dazu keine eindeutigen Gewaltspuren vorlagen. In diesen Fällen berichteten die Frauen 
häufiger von einer skeptischen Haltung der Polizei. 
 
Hier wird ersichtlich, dass unterschiedliche Logiken die Situation bestimmen und zu Missverständnissen 
führen können. Die Polizei handelt in ihrer institutionellen Logik, sie hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr, 
wozu sie die Situation analysieren und eine Prognose über eine mögliche Gefährdung in naher Zukunft 
treffen muss. Gewaltbetroffene Frauen handeln vor dem Hintergrund der Beziehungssituation und ihrer 
bisherigen Bewältigungsversuche (vgl.: Helfferich in Kury u.a. 2005, S. 309). Gerade Frauen, welche zur 
Trennung entschlossen sind und den Auszug des Mannes aus der gemeinsamen Wohnung erreichen 
wollen, berichteten häufig, dass ihnen mit Misstrauen von Seiten der Polizei begegnet wurde. Sie hatten 
den Eindruck, die Polizei habe den Verdacht, die Frau wolle dem Mann schaden und Vorteile für sich in 
der Trennungssituation gewinnen. Hier zeigt sich die Problematik undifferenzierter klassischer Täter- und 
Opferbilder. Die Möglichkeit, dass eine Frau für ihre Interessen kämpft, handlungsmächtig und fordernd 
auftritt gleichzeitig aber auch gefährdet und schutzbedürftig sein kann, scheint dem Bild eines „richtigen“ 
Opfers mancher Polizeibeamt(inn)en aber auch weiterer Professioneller in diesem Handlungsfeld zu 
widersprechen.  
 
3. Der Aspekt des Schutzes in der Beziehung von gew altbetroffenen Mütter und ihren Kindern  
 
Im Folgenden werden einige Ergebnisse hinsichtlich der Beziehung der Mütter zu ihren Kindern 
aufgegriffen, welche in der Platzverweisstudie gewonnen werden konnten. Insgesamt berichteten die 
befragten Frauen wenig über das Erleben des Polizeieinsatzes durch die Kinder – dies war auch keine 
der zentralen Fragestellungen der Untersuchung. Kinder spielen aber in ihren Erzählungen mehrfach eine 
Rolle, sie sind Grund für die Frau, beim Mann zu bleiben oder auch ihn zu verlassen, sie sind Grund, die 
Polizei zu rufen, eine Anzeige zu erstatten oder genau darauf zu verzichten. Ein bedeutsames Thema ist 
der Aspekt des Schutzes in der Mutter-Kind-Beziehung: 
 
Schutz in der Beziehung von Müttern und Kindern spielt in mehreren Richtungen eine Rolle. So 
berichteten Frauen zum einen von ihren Bemühungen, die Kinder vor der Gewalt zu schützen. Sie 
versuchten, sowohl die Kinder vor unmittelbarer körperlicher Gewalt zu bewahren als auch die Kinder vor 
dem Miterleben der Gewalt gegen sie selbst abzuschirmen. Eine mögliche Betroffenheit der Kinder stellte 
für einige eine Grenze des Aushaltbaren dar. So nahmen sie sich z.B. vor, im Falle direkter Gewalt gegen 
die Kinder den Mann zu verlassen – eine Grenze, die jedoch nicht immer konsequent eingehalten wurde. 
Insgesamt zeigte sich, dass vielen Frauen der Schutz der Kinder nicht gelang, er blieb oft ineffektiv oder 
lückenhaft.  
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Neben diesem Aspekt der Mütter, die Kinder schützen zu wollen, steht ein anderer, nämlich in extremen, 
angsterfüllten Gewaltsituationen Schutz bei den Kindern zu suchen. So berichtete eine der interviewten 
Frauen: 
 

„Ich hab gespürt, dass etwas mit den Zähnen passiert, dass die rausfallen (...) Da hab ich den 
Kopf beiseite, und dann ging es weiter: meistens Kopf, Schulter, in die Brust, dann ist er wieder 
ans Würgen gegangen, und das hat mir dann gereicht, und da bin ich ins Zimmer geflüchtet, wo 
mein Sohn ist, weil ich hab gedacht, vor meinem Kind macht er nichts. Aber da sollte ich mich 
täuschen...“ (Platzverweisstudie, Helfferich u.a. 2004.) 

 
Diese Frau berichtete, dass der Partner über einen längeren Zeitraum nur dann Gewalt ausübte, wenn 
die Söhne der Frau ihre Wochenenden beim leiblichen Vater verbrachten. Außerdem betonte sie, dass 
der gewalttätige Partner zu ihren Söhnen ein sehr gutes Verhältnis hatte. Ihre Hoffnung während der 
gravierenden Gewalteskalation, dass durch die Präsenz des Sohnes der Mann zur Besinnung kommt, 
realisierte sich jedoch nicht. Der Junge versuchte vielmehr, seine Mutter zu verteidigen, was ihn selbst in 
eine Verletzungsgefahr brachte.  
 
Ein dritter Aspekt des Schutzes innerhalb der Mutter-Kind-Beziehung besteht darin, dass Kinder 
versuchen, ihre Mütter zu schützen.  
 

„Meine Tochter ist eigentlich diejenige gewesen, die sehr viel abgeschirmt hat. Die sehr viel 
versucht hat abzuschirmen. „Vati du tust der Mutti nicht weh, ne?“, „nee, mach ich nicht, mach ich 
nicht, Mona*“, „Komm ich massiere dich.“ Sie hat ihm dann den Rücken massiert, egal wo, dann 
schlief er auch, dann wenn er wach wurde, war er dann meistens nüchtern.“ (Platzverweisstudie, 
Helfferich u.a. 2004.) 

 
Diese 7-jährige Tochter hatte bereits bei ersten Anzeichen, der Vater könne gegen die Mutter wieder 
gewalttätig werden, Initiative ergriffen und eine Methode gefunden, den Vater zu beruhigen und 
abzulenken. Die Mutter beschrieb an anderer Stelle, dass die Tochter in diesen Situationen wiederholt 
vom Vater sexuell missbraucht wurde, sowie ihren Schmerz darüber. Diese Gewaltbetroffenheit ihrer 
Tochter konnte sie erst nach der Inhaftierung des Mannes in seinem Umfang erfassen. 
 
Deutlich wurde in den Erzählungen der Frauen, wie eng Mütter und Kinder in Gewalteskalationen 
zusammenstehen. Es wird ebenfalls deutlich, dass Generationengrenzen verschwimmen, wenn Kinder es 
sich zu ihrer Aufgabe machen, die Mutter vor Gewalt zu schützen. „Die besondere Nähe von Müttern und 
Kindern als Opfer bei gleichzeitiger Unmöglichkeit, sich in die Gefühle des Kindes hineinzuversetzen, 
muss aus der Dynamik der Gewaltsituation heraus verstanden werden.“ (Helfferich u.a. 2004, S. 139.) 
 
4. Kinder und Polizei 
 
Nicht selten waren es einzelne Kinder, die in der Gewalteskalation die Polizei alarmierten. Eine der 
befragten Frauen berichtete von einer längeren Gewaltbetroffenheit des 13-jährigen Sohnes durch den 
Vater. Der Mann wurde auch ihr gegenüber körperlich gewalttätig, als sie ihm mit Trennung drohte, sollte 
er sein Gewalthandeln gegen den Sohn nicht einstellen. In dieser Gewaltsituation... 
 

„... hab ich dem Julian* so zugeschrien „du gehst jetzt, holst die Polizei, und ich häng mich an 
den hin“ (...) Ich hatte so eine Wut und hab mich dann aufgebäumt gegen diesen 2-Meter-Mann 
und hab den (...) gegen das Fenster irgendwie gedrückt, dass der Julian* es geschafft hat bis zur 
Tür, dann wollte er ihn so noch erwischen an der Tür, und hat ihm die Tür so – er hat sich 
furchtbar am Knie verletzt, aber er hat es geschafft, der Julian*. Und dann ist der in Schlafanzug 
und barfuss zur Polizei, wollte das melden, und dort war er aber wohl so verstört, dass er einfach 
nicht mehr gewusst hat, wo wir wohnen.“ (Platzverweisstudie, Helfferich u.a. 2004.) 

 
Die Polizei trifft häufig auf verschreckte, weinende Kinder oder – wie die vorangestellte Passage 
verdeutlicht – auf Kinder, die unter Schock stehen. Die befragten Frauen berichteten von 
unterschiedlichen polizeilichen Kontakten zu Kindern. Der Umgang ist abhängig vom Alter der Kinder und 
dem Grad ihrer direkten oder indirekten Betroffenheit von Gewalt. Es wird beschrieben, dass die 
Polizist(inn)en die Kinder aus der Gefahrensituation herausnahmen, sie in ihr Zimmer brachten oder nach 
Absprache mit der Mutter einer Nachbarin anvertrauten. In einigen Fällen haben sich die Beamt(inn)en 
den Kindern zugewandt, mit ihnen gesprochen, sie beruhigt und ihnen ihre Maßnahmen erklärt. Die 
gewaltbetroffenen Mütter begrüßten es, wenn sich Polizeibeamte direkt sorgend an die Kinder wenden. 



 10 

Aufgrund der eigenen Krisensituation sind ihre Ressourcen, für die Kinder in dieser akuten Situation zu 
sorgen, deutlich eingeschränkt (vgl.: Helfferich u.a. 2004, S. 136).  
 
Nicht immer lässt es die Einsatzsituation jedoch zu, auf die Kinder einzugehen. Schwierig wird dies dann, 
wenn die Gefahr besteht, dass Gewalt und Aggression des Mannes während des Einsatzes erneut 
aufflammen und sämtliche Einsatzkräfte zur Sicherung der Situation benötigt werden. Umso wichtiger ist 
gerade in diesen Fällen das Angebot an psychosozialen Hilfen für die Kinder in direkter Folge eines 
Polizeieinsatzes. 
 
5. Häusliche Gewalt – Perspektiven der Polizei 
 
Abschließend werden nun einige vorläufige Ergebnisse meiner Befragung von Polizeibeamt(inn)en einer 
Polizeidirektion Baden-Württembergs dargestellt. Es geht hier nun um deren Perspektive auf ihr Handeln 
in Einsätzen häuslicher Gewalt und auf die Wirksamkeit polizeilicher Maßnahmen. 
 
5.1 Die Gefährlichkeit häuslicher Gewalt Einsätze  
 
Die befragten Polizist(inn)en beschrieben die Gefährlichkeit häuslicher Gewalt in zwei Richtungen: zum 
einen die Gefährlichkeit des polizeilichen Einsatzes. Die Vorinformationen durch die Funkleitzentrale 
fallen in der Regel sehr karg aus. Die Beamt(inn)en wissen nicht, auf welche Situation sie treffen werden 
und wie sie sich vom Zeitpunkt des Anrufes bis zum Eintreffen der Streife entwickelt hat. Riskant – auch 
für die eigene Person – sind insbesondere Einsätze bei Paaren, welche der Polizei nicht bekannt sind. 
Ein Polizist beschrieb dies folgendermaßen: 
 

„...eine Problematik hier ist, eine Wohnung die man nicht kennt, man weiß nicht, wie viel Zimmer 
die Wohnung hat, wo die Zimmer sind, WAS in welchem Zimmer ist, wo ist die Küche (...) wo 
man eben an ein Messer hin kommt oder so was, wer weiß, wie viel Personen in der Wohnung 
sind? Man erfährt immer nur „dort und dort – Streit“. Also das ist im Prinzip – ja der gefährlichste 
wär jetzt übertrieben, aber es ist mitunter der gefährlichste Einsatz, wo man hingeht.“ (Polizist im 
Streifendienst Lehmann.) 

 
Der zweite Aspekt der Gefährlichkeit betrifft die Gewalthandlungen des Täters. Die Polizist(inn)en kennen 
hoch aggressive Beziehungstäter, und sie wissen von Tötungsdelikten in ihrem Revier – zumindest von 
Erzählungen der Kolleg(inn)en. Diese sind insbesondere dann belastend, wenn die Beteiligten der Polizei 
bekannt waren.  
 
5.2 Die Schwierigkeit der Gefahrenprognose bei unei ndeutiger Faktenlagen 
 
Wird die Polizei zu einer Situation häuslicher Gewalt gerufen, besteht ihre Aufgabe darin zu prüfen, ob 
eine akute Gefährdung vorliegt und welche Gefahrenabwehrmaßnahmen getroffen werden müssen. Eine 
Gefahrenprognose zu stellen ist per se eine schwierige Aufgabe, denn es gilt hier, Aussagen über die 
Möglichkeit zukünftiger Gefährdungen zu stellen. Dies wird als relativ einfach beschrieben, wenn die 
Polizei ausreichende Indizien findet, wie beispielsweise Verletzungen, Androhungen des Täters, weitere 
Gewalt anzuwenden, oder Vorstrafen des Täters.  
 
Schwieriger scheint dies dann, wenn außer den sich widersprechender Aussagen der Beteiligten keine 
weiteren Indizien für bzw. gegen Gewalt vorliegen. Ein Polizeibeamter beschreibt: 
 

„... dann kommt man hin, die Wohnung ist in Ordnung, man sieht gar nichts, dass da überhaupt 
ein Streit war, und dann sagt das Opfer: „Ich wurde geschlagen. Mein Partner (...) hat mich 
geschlagen.“ Wenn jetzt nicht eine offensichtliche Verletzung vorhanden ist, also keine Rötung 
der Wange bei ner Backpfeife, sag ich mal oder sonst was, jetzt wie lässt sich das für uns 
nachweisen?“ (Polizist im Streifendienst Lehmann.) 

 
Wie entscheiden die Polizeibeamt(inn)en bei Vorliegen dieser unklaren Faktenlage? Ein 
Handlungsmuster, das sich in diesen Fällen aus den Erzählungen herausarbeiten lässt, ist die Suche 
nach Alternativen zu polizeilichen Gefahrenabwehrmaßnahmen. Hierbei wird auf die Durchsetzung von 
polizeilichen Maßnahmen gegen den Beschuldigten verzichtet, denn diese scheinen aufgrund ihrer 
Eingriffsschwere in persönliche Rechte unangemessen zu sein. Es wird aber versucht, andere Lösungen 
zu finden, welche den nicht gänzlich auszuschließenden Gefährdungen vorbeugen können. Einer der 
Interviewpartner berichtete von der Notwendigkeit, in diesen Fällen „improvisieren“ zu müssen. Dies 
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bedeutet, dass der Polizei hier keine „pfannenfertigen“ Lösungen zur Verfügung stehen, sondern dass sie 
je nach Einzelfall nach passenden Strategien suchen muss. 
 
5.3 Die Schwierigkeit des polizeilichen Handelns in  chronischen Gewaltbeziehungen 
 
In den Erzählungen der Polizeibeamt(inn)en nimmt eine Fallkonstellation besonders großen Raum ein: 
die der chronischen Gewaltbeziehungen. Beschrieben werden hierunter sowohl schwere 
Abhängigkeitsverhältnisse, in der von einer Traumatisierung der Frauen auszugehen ist und die Gewalt in 
der Regel in schwerer Form vorliegt. Zum zweiten fallen hierunter Beziehungen, in welchen kein oder nur 
ein geringes Machtungleichgewicht zwischen den Partnern beobachtet wird, und die Gewalt in der Regel 
ausschließlich leichte Formen umfasst. Beide Muster sind aus der Literatur bekannt. Ersteres als 
„partnership terrorism“, zweiteres als „common couple violence“ (vgl.: Johnson u.a. 2000). 
 
Diese beiden Formen an Gewaltbeziehungen erscheinen sehr konträr zueinander. Was die befragten 
Polizisten jedoch in beiden Konstellationen beschreiben, ist ihr Eindruck der Sinnlosigkeit ihres Tuns und 
die der polizeilichen Maßnahmen. Häusliche Gewalt wird sich in diesen Fällen durch Platzverweis, 
Ingewahrsamnahmen, Gefährderansprachen und polizeiliche Opferbetreuung der Vorstellung der 
befragten Polizist(inn)en entsprechend nicht dauerhaft beenden lassen.  
 
Diese Einsätze erleben die befragten Polizeibeamt(inn)en als sehr unbefriedigend, denn sie laufen zwei 
polizeilichen Vorstellungen deutlich zuwider. Zum einen jener, dass polizeiliches Handeln sich lohnen 
müsse, im Sinne davon, dass häusliche Gewalt dauerhaft beendet werden sollte (vgl.: Steffen in Kury u.a. 
2005, S. 35). Zum zweiten, dass Straftaten angemessen gesühnt werden müssen (vgl.: Behr 2000, S. 
219). Dies ist häufig nicht gewährleistet, weil außer der Aussage der Frau keine weiteren Beweismittel 
vorliegen, und die Frau von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht.  
 
Die Empörung, welche in diesen Polizeigeschichten deutlich hörbar ist, richtet sich in den 
Gewaltbeziehungen, welche sich durch Unterdrückung und Vernichtung der Frau auszeichnen, auf ihr 
Ausharren. Gefragt, warum Frauen ihres Erachtens bleiben, zeigt, dass hier kaum Wissenslücken 
vorliegen, das Wissen scheint für ein Verstehen jedoch nicht auszureichen: 
 

„... Also ich hab schon oft Frauen gehabt, die haben gesagt: „Es war zwei Wochen Ruhe! Jetzt 
fängt der heut wieder an. Hätt ich gar nicht gedacht“. Also die war praktisch mit dem zufrieden, 
dass zwei Wochen mal nichts war. Die fand das gut. – Da schüttelt man mit dem Kopf! Das war 
wirklich so. Die fand das okay. „Hey, zwei Wochen nichts mehr gemacht. Die ganze Zeit. Ich weiß 
auch nicht, warum.“ Aber das geht jetzt seit fünf Jahren so. So, solche Sachen kriegt man an den 
Kopf hin geschmissen...“ (Polizist im Streifendienst Lehmann). 

 
Die Empörung, welche dagegen in der Fallkonstellation des beiderseitigen Machtkampfs zur Sprache 
kommt, ist die, in problematischen Beziehungen mit hohem Aufwand tätig werden zu müssen ohne eine 
Änderung des Grundproblems zu erreichen. Kampf und Gewalt scheint in der Deutung der Befragten 
eher als ein stabilisierendes Moment in der Beziehung zu bestehen. 
 

„...Wie das eine Pärchen die haben sich gesucht und gefunden, und es passt soweit. Er kann 
nicht ohne sie, das weiß sie, und da kommts halt immer mal wieder dazu – wahrscheinlich ist die 
Versöhnung einfach zu schön, um das mal ein bisschen sarkastisch zu sagen...“ (Polizist im 
Streifendienst Lehmann.) 

 
5.4 Frauen werden als Verantwortliche für eine daue rhafte Gewaltbeendigung stärker 
angesprochen als die gewalttätigen Männer 
 
Eine Erwartung der Polizei besteht darin, dass Frauen sich während des Platzverweises mit den 
Problemen innerhalb der Beziehung auseinandersetzen, nach Lösungen suchen und Entscheidungen 
treffen.  
 

„...Die kriegen von uns ausführliches Broschürenmaterial, also (...) ich sag halt immer zu den 
Frauen: “SIE müssen jetzt was machen. Wenn die Stadt (Befristung des Platzverweises durch die 
Ortspolizeibehörde, Anm. Verf.) mitmacht, haben Sie jetzt zwei Wochen Zeit und zwei Wochen 
ihre Ruhe! In den zwei Wochen müssen Sie schauen, dass Sie was auf die Reihe bringen.“ 
(Polizist im Streifendienst Lehmann.) 
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Der Appell, häusliche Gewalt zu beenden wird – wie dieses Zitat verdeutlicht – an die gewaltbetroffene 
Frauen gerichtet. Sie werden aufgefordert, sich quasi im Sinne der Intention des Platzverweisverfahrens 
zu verhalten und die Zeit des Platzverweises für eine Trennung mit oder ohne Schutzmaßnahmen im 
Rahmen des Gewaltschutzgesetzes zu nutzen. Hier kommt deutlich zum Ausdruck, dass die 
Einschätzung der Polizei größtenteils dahin geht, dass polizeiliche Maßnahmen nicht ausreichen, um 
häusliche Gewalt langfristig zu beenden.  
 
Es wird in der Befragung der Polizist(inn)en auch deutlich, dass viele die Chance, dass Gewalttäter ihr 
Verhalten ändern, als sehr gering einschätzen. „Wer einmal schlägt, der schlägt auch wieder“, ist eine in 
allen Interviews vermittelte Deutung des Phänomens häuslicher Gewalt. Vor dem Hintergrund dieser 
Bewertung scheint eine Abkehr von der Täterorientierung zu passieren: Kurzfristig werden zwar 
täterorientierte Maßnahmen getroffen, die Verantwortung für die langfristige Gewaltbeendigung wird aber 
wieder den Gewaltbetroffenen zugeteilt.  
 
Meinen Vortrag möchte ich ebenfalls mit einem Appell beenden: Es wäre wünschenswert, wenn Polizei 
und Justiz an der Täterorientierung konsequent festhalten. Gefährderansprachen der Polizei können, wie 
dies bereits in einigen Polizeidirektionen praktiziert wird, ausgebaut werden (hierzu: Menke u.a. in 
Hoffmann u.a. 2006, S. 171ff). Gewalttäter könnten stärker in Antigewalttrainings vermittelt werden, 
insbesondere durch gerichtliche Auflagen. Das Angebot von Paarberatung in Gewaltbeziehungen sollte 
ausgebaut und sorgfältig – immer vor dem Hintergrund, dass auch hier Frauen gefährdet sein können – 
eingesetzt werden. Eine konsequente Täterorientierung belässt die Verantwortung für Gewalt bei jenen, 
welche gewalttätig handeln.  
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